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I. Vorgeschichte 

 

Viele Gespräche gab es im ersten Halbjahr 2012 zwischen Hans Hedder 

und Helmut Völker. Hans Hedder hatte sich schon lange Zeit damit 

beschäftigt, einen Teil seines Vermögens in eine Stiftung zu überführen 

und dauerhaft gemeinnützigen Zwecken und damit dem örtlichen 

Gemeinwesen zur Verfügung zu stellen. In Gesprächen mit 

Stiftungsaufsicht, Finanzamt, Notar und Steuerberater wurden die 

wesentlichen rechtlichen Grundlagen und die notwendigen 

Rahmenbedingungen der Stiftungsgründung geklärt.  
 

Gemeinsam mit Personen seines Vertrauens sollte die Stiftungsgründung 

erfolgen und so benannte Hans Hedder sich selbst, Helmut Völker und 

Stefan Sebastian als Mitglieder des Stiftungsvorstandes und regelte auch 

gleichzeitig, dass Stephan Kuns im Stiftungsvorstand seine persönliche 

Nachfolge antreten sollte. Denn Hans Hedder wusste, dass er nicht mehr 

lange zu leben hatte. „Schon lange hatte ich darüber nachgedacht, die 

ehemalige Apartmentanlage am Gärtnerweg in Amelinghausen für die 

örtliche Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Nun bin ich sehr froh, 

dass es gelungen ist, eine Stiftung zu gründen, die diesen Zielen gerecht 

werden wird“, stellte Hans Hedder zufrieden fest, als am 13. September 

2012, wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag, durch Genehmigung des 

Landes Niedersachsen als Stiftungsaufsicht die „Hans Hedder 

Bürgerstiftung“ rechtswirksam gegründet war. Hans Hedder verstarb am 

22. Oktober 2012 im Hospiz in Bardowick. 
 

Die jeweils Verantwortlichen der Hans Hedder Bürgerstiftung 

Amelinghausen werden verpflichtet sein, alles erdenklich Notwendige 

dafür zu tun, um den persönlichen Vorstellungen gerecht zu werden, die 

Hans Hedder mit der Gründung der Stiftung verfolgte. Sie haben sein 

Stiftungsvermächtnis in würdiger Weise dauerhaft zu pflegen, zu 

verwalten und weiterzuentwickeln. Zielsetzung ist es entsprechend dem 

Wunsch des Stifters, die Hans Hedder Bürgerstiftung zu einer Institution 
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werden zu lassen, die den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 

innerhalb unserer Samtgemeinde fördert und die Gemeinwesenarbeit in 

vielfältiger Weise wirksam unterstützt, aber auch Hilfestellungen und 

Unterstützungen für benachteiligte oder bedürftige Bürgerinnen und 

Bürger leistet. 

 
 

II. Stiftungsgründung 

 

Hans Hedder gründete die Stiftung durch notarielle Erklärung am 13. Juli 

2012. Die Stiftung führt den Namen „Hans Hedder Bürgerstiftung“ mit Sitz 

in Amelinghausen. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts. 

Die Hans Hedder Bürgerstiftung wurde am 13. September 2012 vom Land 

Niedersachsen anerkannt und war damit rechtswirksam gegründet 

(veröffentlicht in Niedersächsischen Ministerialblatt Nr. 33/2012, Seite 

720).  
 

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte 

Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Die Stiftung wurde vom Finanzamt 

Lüneburg als gemeinnützig anerkannt (Steuernummer: 33/270/11666) 

und natürlich können durch Spenden Arbeit, Wirken und Zwecke der 

Stiftung unterstützt werden.  

 

 

III. Stiftungssatzung 

 

Die vom Stifter Hans Hedder am 13. Juli 2012 durch notarielle Erklärung 

erlassene Stiftungssatzung enthält Festsetzungen zu 

• Stiftungsnamen und Rechtsstellung der Stiftung, 

• Stiftungszweck, 

• Stiftungsvermögen, 

• Organen der Stiftung, 
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• Regelungen bei Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung 

der Stiftung, 

• Zusammenwirken mit der Stiftungsaufsicht. 

 

 

IV. Stiftungszweck 

 

Zwecke der Stiftung sind die Förderung der Religion, des öffentlichen 

Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe sowie die Förderung des 

Schutzes von Ehe und Familie.  
 

Diese Stiftungszwecke werden insbesondere erfüllt durch Unterstützung, 

Beratung, Betreuung und Begleitung hilfsbedürftiger oder benachteiligter 

Personen, Durchführung und Förderung von Kinder-, Jugend-, Alten-, 

Familienhilfe- und Gesundheitsprojekten, Unterhaltung, Betrieb und 

Vermietung von Wohnungen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für 

Gemeinwesenarbeit sowie für sozialräumliche und kirchliche Angebote. 
 

Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar 

steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Die Stiftung ist 

selbstlos tätig und verfolgt nicht 

in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

 

V. Stiftungskapital  

 

Das Vermögen der Hans Hedder 

Bürgerstiftung besteht aus dem 

Grundstück Gärtnerweg 2 in 

Amelinghausen zur Größe von 

4.324 Quadratmetern, bebaut 

mit einer Wohn- und 
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Gemeinschaftsanlage mit 19 Wohnungen, Gemeinschaftsräumen und 

Kraftfahrzeugstellplätzen. Die Wohn- und Gemeinschaftsanlage wird 

inzwischen ganz offiziell als „Ameling-Haus“ bezeichnet. 

  
Das Vermögen der Stiftung kann jederzeit durch Zustiftungen erhöht 

werden. Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert zu 

erhalten; Vermögensumschichtungen sind zulässig. 
 

Der Stiftungszweck wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens sowie 

aus etwaigen nicht ausdrücklich zur Erhöhung des Stiftungsvermögens 

bestimmten Zuwendungen Dritter erfüllt. 
 

Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens dürfen im steuerrechtlich 

zulässigen Rahmen freie Rücklagen gebildet werden. Diese gehören zum 

ungeschmälert zu erhaltenden Stiftungsvermögen. 

 

 

VI. Stiftungsorgane 

 

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Beirat. Gleichzeitige 

Mitgliedschaft in beiden Organen ist nicht zulässig. Die Mitglieder der 

Organe sind ehrenamtlich tätig.  

 

Stiftungsvorstand 

 

Der Vorstand besteht aus drei Personen, die in Zukunft vom Beirat jeweils 

für einen Zeitraum von  fünf Jahren gewählt werden. Wiederwahl ist auch 

mehrfach zulässig. Die Mitglieder des ersten Vorstandes wurden vom 

Stifter Hans Hedder bestimmt. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine 

Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende 

oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
 

Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat 

die Stellung eines gesetzlichen Vertreters und handelt durch jeweils zwei 
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Mitglieder gemeinsam. Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe 

des Stiftungszweckes und nach der Stiftungssatzung. Zu seinen Aufgaben 

gehören insbesondere 

- Verwaltung des Stiftungsvermögens, 

- Vergabe von Stiftungsmitteln (ggf. aufgrund von Richtlinien), 

- Entscheidung über die Bildung von Rücklagen, 

- Rechnungslegung und Berichterstattung über die Verwaltung der 

Stiftung an den Beirat und an die Stiftungsaufsicht, 

- Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen. 

Sitzungen des Vorstandes sind mindestens einmal jährlich, im Übrigen 

nach Bedarf, einzuberufen. 
 

Mitglieder des Stiftungsvorstandes sind:  

• Helmut Völker (Vorsitzender), Schulweg 10a, 21385 Amelinghausen. 

• Stefan Sebastian (Stellvertretender Vorsitzender), Lehmberg 25, 

21385 Amelinghausen. 

• Stephan Kuns, Gärtnerweg 2, 21385 Amelinghausen. 

 

Stiftungsbeirat 

 

Der Beirat besteht aus fünf Personen. Sie sollen den für die 

Zweckerfüllung erforderlichen oder sinnvollen Sachverstand aufweisen. 

Die Mitglieder des Beirats werden durch Beschlussfassung des Rates der 

Samtgemeinde Amelinghausen berufen. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. 

Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig. Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine 

Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und deren oder dessen 

Stellvertretung. 
 

Der Beirat hat folgende Aufgaben 

- Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, 

- Entlastung des Vorstandes, 

- Beschlussfassung über Satzungsänderungen, Zusammenlegung mit einer 

anderen Stiftung oder Aufhebung der Stiftung. 
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Für die Vergabe von Stiftungsmitteln kann der Beirat in Abstimmung mit 

dem Vorstand Richtlinien erlassen. 

Sitzungen des Beirates sind mindestens einmal jährlich, im Übrigen nach 

Bedarf, einzuberufen. 
 

Mitglieder des Stiftungsbeirates sind:  

• Eckhard Winkelmann (Vorsitzender), An der Lopau 11, 21385 

Rehlingen. 

• Bis 23. Oktober 2013: Karin Witt (Stellvertretende Vorsitzende), 

Kleines Feld 8, 21385 Amelinghausen. 

• Ab 10. November 2013: John Bohn (ab 4. März 2015 

Stellvertretender Vorsitzender), Am Ententeich 9, 21385  

Amelinghausen. 

• Wolfgang Droste, Finkenweg 4, 21385 Amelinghausen. 

• Frank Gerstenkorn, Grenzweg 11a, 21385  Amelinghausen. 

• Renate Völker, Schulweg 10a, 21385 Amelinghausen. 

 

 

VII. Jahresabschlüsse der Hans Hedder Bürgerstiftung 

 

Jahresabschluss 2012 (13. September bis 31. Dezember) 

• Bilanzsumme: 1.071.701,55 EUR 

• Stiftungsergebnis: 3.562,47 EUR 

• Mittelvortrag: 2.750,30 EUR 

• Grundstockvermögen der Stiftung am 31. Dezember 2012: 

563.217,96 EUR 

Der Stiftungsbeirat hat dem vom Stiftungsvorstand beschlossenen 

Jahresabschluss für das Jahr 2012 in seiner Sitzung am 23. Oktober 2013 

einstimmig zugestimmt. 
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Jahresabschluss 2013 

• Bilanzsumme: 1.045.664,02 EUR 

• Stiftungsergebnis:24.601,26 EUR 

• Mittelvortrag: 21.211,10 EUR 

• Grundstockvermögen der Stiftung am 31. Dezember 2013:  

568.474,09 EUR 

Der Stiftungsbeirat hat dem vom Stiftungsvorstand beschlossenen 

Jahresabschluss für das Jahr 2013 in seiner Sitzung am 4. März 2015 

einstimmig bei einer Enthaltung zugestimmt. 

 

Jahresabschluss 2014 

• Bilanzsumme 2014: 1.040.905,51 EUR 

• Stiftungsergebnis: 40.999,20 EUR 

• Mittelvortrag: 12.999,20 EUR 

• Grundstockvermögen der Stiftung am 31. Dezember 2014: 

588.535,19 EUR 

Der Stiftungsbeirat hat dem vom Stiftungsvorstand beschlossenen 

Jahresabschluss für das Jahr 2014 in seiner Sitzung am 6. Mai 2015 mit 2 

JA-Stimmen bei einer NEIN-Stimme und einer Enthaltung zugestimmt. 

Zusatz: Der Vorsitzende des Stiftungsbeirates konnte am 6. Mai 2015 an 

der Sitzung nicht teilnehmen. Er hat jedoch gegenüber dem 

Stiftungsvorstand erklärt, dass er dem Jahresabschluss für das Jahr 2014 

uneingeschränkt zustimmt. 

 

Die Jahresabschlüsse mit allen dazu gehörenden Anlagen können bei den 

Mitgliedern des Stiftungsvorstandes (Stephan Kuns, Stefan Sebastian, 

Helmut Völker) eingesehen werden. 
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VIII. Spendenaufkommen 

 

• 2012: 1.235,00 EUR 

• 2013: 50,00 EUR 

• 2014: 5.000,00 EUR 

 

Die Mitglieder des Stiftungsbeirates und des Stiftungsvorstandes sprechen 

allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank für ihre finanziellen 

Unterstützungen aus. 

 

 

IX. Schwerpunkte der Stiftungsarbeit bis zum 31. Dezember 

2014 

 

Auch zum Erhalt und zur Sicherung des Stiftungsvermögens wurden in 

den Jahren 2013 und 2014 dringend notwendige bauliche Maßnahmen 

durchgeführt. Die Elektroheizung wurde auf eine zeitgemäße Gasheizung 

umgestellt. Die 19 Wohneinheiten sowie sämtliche Gemeinschaftsräume 

werden nun zentral mit Gas beheizt, sämtliche Verbräuche (auch 

Wasser/Abwasser, Strom) können je Einheit erfasst und berechnet 

werden. In Zusammenhang mit der Heizungsumstellung, aber auch im 

nachfolgenden Zeitraum wurden bauliche Grundsanierungs- und 

Renovierungsmaßnahmen bezogen auf Wohneinheiten und 

Gemeinschaftsräume durchgeführt.  
 

Die finanziellen Gesamtaufwendungen für Heizungsumstellung, 

Grundsanierungs- und Renovierungsmaßnahmen sowie 

Ausstattungsübernahmen in der Zeit bis 31. Dezember 2014 beliefen sich 

auf über 320.000 EUR. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen konnte die 

Stiftung zins- und tilgungsgünstige Finanzierungsmöglichkeiten der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau nutzen, musste aber darüber hinaus mit 

der Aufnahme eines Darlehens weiteres Fremdkapital in Anspruch 

nehmen. 
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Das Grundstücksgelände befindet sich inzwischen in einem durchaus 

annehmbar gepflegten Zustand.  
 

Dem Stiftungszweck entsprechend sind die Wohneinheiten vermietet und 

die Gemeinschaftsräume stehen für Gemeinwesenarbeit sowie für 

sozialräumliche Angebote im weitesten Sinne zur Verfügung. 

 

 

X. Projekte in den Jahren 2013 und 2014 

 

Die Hans Hedder Bürgerstiftung hatte die Trägerschaften für zwei Projekte 

im Rahmen des Lokalen Aktionsplanes für die Samtgemeinden 

Amelinghausen, Gellersen und Ilmenau übernommen.  

 

 

• Im Rahmen des Projektes „Alte 

Heimat - neue Heimat“ hat die 

Stiftung im Jahr 2013 eine CD 

(Hörbuch) herausgegeben. 

Aussiedler aus Russland erzählen 

über ihre alte Heimat, ihre 

Umsiedlung sowie über die ersten 

Jahre in ihrer neuen Heimat. Diese 

CD ist im Jahr 2014 mit einer 

zweiten Auflage erschienen. 
 

 

• Im Rahmen des Projektes  „Neue Heimat – in Frieden und Freiheit“ 

wurde Ende 2014 

eine Doppel-CD 

(Hörbuch) 

herausgegeben. 

Zwölf Personen 
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berichten über ihre persönlichen Erinnerungen und Erlebnisse über 

Flucht, Vertreibung und Verfolgung im Jahr 1945, Ende der 1980er 

Jahre (DDR) und in der heutigen Zeit.  
 

Ein Mahnmal „Zusammenleben in Frieden und Freiheit“ ist am 

Rathaus Amelinghausen entstanden und wurde am 8. Mai 2015 

durch die Stiftung seiner 

öffentlichen Bestimmung 

übergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Kooperationen 

 

Samtgemeinde Amelinghausen: 

Der Samtgemeindeausschuss hatte bereits im August 2012 grundsätzlich 

die Bereitschaft der Samtgemeinde erklärt, mit der damals in Gründung 

befindlichen Stiftung zu kooperieren, da vom Stiftungszweck überwiegend 

kommunale Aufgaben erfasst sein werden. Erstes Kooperationsprojekt war 

dann die Bereitstellung eines Gemeinschaftsraumes mit notwendigen 

Nebenräumen sowie Büroraum für die Mehrgenerationenarbeit sowie im 

Anschluss die Nutzung der Gemeinschaftsräume im Ameling-Haus durch 

die kommunale Sozialraumarbeit. Seitens der Samtgemeinde 

Amelinghausen wurde die Bereitschaft erklärt, durch 
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Samtgemeinderatsbeschluss die jeweiligen Mitglieder des 

Stiftungsbeirates zu benennen.  
 

Verein „Bürgerbus Samtgemeinde Amelinghausen e.V.“:  

Ein Teil einer Wohneinheit wird dem Bürgerbusverein zur Nutzung als 

„Bürgerbuszentrale“ unter Verzicht auf Mietzahlungen und Nebenkosten 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Aufgaben des Bürgerbusvereines 

entsprechen in vollem Umfange auch den Stiftungszwecken, insofern 

werden mit dem Verzicht auf Einnahmen Stiftungsmittel gezielt 

verwendet. Des Weiteren wurde die Stiftung Mitglied im Bürgerbusverein. 

Ein Mitgliedsbeitrag ist aufgrund der unentgeltlichen Überlassung der 

Räumlichkeit nicht zu zahlen. 
 

Büro für gesetzliche Betreuungen Socka-Nowak:  

Für eine monatliche Nutzungspauschale wurde seitens der Stiftung zweck- 

und nutzgebunden als Betreuungsbüro ein Teilbereich einer Wohnung zur 

Verfügung gestellt. 
 

Verein zur Unterstützung der Offenen Jugendarbeit in der 

Samtgemeinde Amelinghausen e.V.:  

Für das Jugendradioprojekt wurde nach Umgestaltung aus LAP-

Fördermitteln ein Raum als „Studio“ unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
 

Verein „Unser Lädchen e.V.“:  

Insbesondere bei der Lebensmittelausgabe an Bedürftige, die im Ameling-

Haus stattfindet. 
 

Seniorenassistenz – Mehrgenerationenarbeit -  

Ehrenamtsförderung:   

Im Ameling-Haus. 
 

Bereich der ehren- und hauptamtlichen Flüchtlingsbetreuung: 

Im Ameling-Haus (Anlauf- und Koordinierungsstelle, Veranstaltungen, 

Deutschkurse u.a.). 
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Kommunale Sozialraumarbeit: 

In den Gemeinschaftsräumen im Ameling-Haus. 
 

Samtgemeinde Amelinghausen: 

Im Rahmen der Bereitstellung von Wohnraum. 

 

 

XII. Planungen und Ausblick 

 

Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen: 

Nach sich ergebenden Notwendigkeiten werden zur Erhaltung und 

Sicherung des Stiftungsvermögens auch in den Folgejahren weiterhin 

umfassende Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen durchzuführen 

sein. 
 

Finanzen: 

Durch die Stiftungserträge müssen zunächst die jährlichen Zins- und 

Tilgungslasten erwirtschaftet sowie Kreditrückzahlungen in den 

kommenden Jahren möglich gemacht werden. 
 

Vermietungen: 

Die Stiftungsgremien werden Kriterien festzulegen haben, nach denen in 

Zukunft dem Stiftungszweck entsprechend die Vermietungen der 

Wohneinheiten überwiegend an hilfsbedürftige oder benachteiligte 

Personen vorzunehmen sind. Dabei wird auch eine individuelle 

Förderungswürdigkeit der Personen, verbunden mit der aktiven 

Bereitschaft der persönlichen Mitwirkung an einer positiven eigenen 

Lebensentwicklung, von Bedeutung sein. 
    

Grundstückspflege und -unterhaltung: 

Für Pflege und Unterhaltung des Stiftungsgrundstückes sowie 

Hausmeisteraufgaben besteht die Notwendigkeit, eine Teilzeitkraft für ca. 

20 Wochenstunden anzustellen. Eine Teilzeitkraft wurde zum 16. April 

2015 eingestellt. 
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Öffentlichkeitsarbeit: 

Die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung muss intensiviert werden. Der 

Entwurf eines Stiftungslogos liegt vor. Aufbau einer übersichtlichen 

Internetpräsenz sowie Herausgabe eines Faltblattes werden die nächsten 

Schritte sein. 
 

Hilfen und Unterstützungen: 

Die Konzeptentwicklung für den Aufbau eines „Hilfe-, Unterstützungs- und 

Dienstleistungspools“, insbesondere zur Inanspruchnahme durch 

beeinträchtigte ältere Menschen, soll eingeleitet werden. 
 

Netzwerkarbeit: 

Es wird zu überlegen sein, einen „Stiftungs-Ausschuss“ zu bilden, in dem 

sämtliche mit der Stiftung zusammenarbeitenden Personen, Institutionen 

und Vereine vertreten sein sollten, aber auch zum Beispiel Vertreter der 

Mieter und Personen, denen die Stiftungsarbeit wichtig ist oder diese 

fördern möchten. Auch damit die Hans Hedder Bürgerstiftung Akzeptanz 

bekommt und öffentliche Wirkung erzielen kann, hat ein solches Netzwerk 

besondere Bedeutung. Wie genau dieser Ausschuss bezeichnet werden soll 

(zum Beispiel Stiftungsforum), welche Aufgaben damit verbunden werden 

können usw. wird noch zu klären sein. 
 

Förderungen aus Stiftungsmitteln: 

Zu prüfen sein wird die Bereitstellung eines jährlichen Betrages zur 

Unterstützung von förderungswürdigen Initiativen, Aktionen oder 

Maßnahmen, die dem Stiftungszweck entsprechen oder auch die 

Auslobung eines jährlichen Stiftungspreises. Über entsprechende 

Förderrichtlinien wird in den Stiftungsgremien zu beraten sein. 
 

Kinderfreundlichkeit 

Geprüft werden sollen auch Möglichkeiten der Stiftung, sich im Rahmen 

des Projektes „Kinderfreundliche Kommune“ zu engagieren. 
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XIII. Anlagen 

 

• Artikel Landeszeitung Lüneburg, 31. Oktober 2012 

• Artikel Lopautal-Nachrichten, Oktober 2012 

• Artikel Landeszeitung Lüneburg, 28. Dezember 2013 

• Artikel LünePost, 23. Februar 2013 

• Artikel Lopautal-Nachrichten, Mai 2015 

• Artikel Landeszeitung Lüneburg, 9. Mai 2015 

• Artikel Zeitschrift Land & Forst, Nr. 20/2015 

• Artikel Lopautal-Nachrichten, Juni 2015 

 

 

Amelinghausen, den 28. Mai 2015 

 

 

Helmut Völker   Stefan Sebastian   Stephan Kuns 

Stiftungsvorstand 

 

Eckhard Winkelmann   John Bohn 

Wolfgang Droste   Frank Gerstenkorn   Renate Völker 

Stiftungsbeirat 
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